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Werſeburger Kreis Vlatt.
Sonnabend den 8. März.

Dem heutigen Stücke des Kreisblatts liegt ein Abdruck der
auf deren Jnhalt ich beſonders aufmerkſam mache.

Merſeburg, den 5. März 1873.

Wei
Bekanntmachung. Die Haus und Scheunenbeſitzer der

Seſammtſtadt Merſeburg werden hierdurch aufgefordert, die Brgnd-
kaſſen Beiträge für das II. Semeſter 1872 nach 3 Sgr. 4 Pf.
vom Hundert der beitragspflichtigen Summe binnen längſtens 14
Tagen in unſerer Stadt Hauptkaſſe zu entrichten.

Merſeburg, den 6. März 1873.

Der Magiſtrat.
w.

Montag den 10. März, Nachmittags 5 Ahr,
ſoll an der Meuſchauer Schleuſe ein alter nicht mehr brauchbarer
Baukahn öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Merſeburg, den 6. März 1873.
Königliche Bau Jnſpeetio n.

TochFür den jetzt beginnenden Bau des hieſigen Poſthauſes bedarf
ich noch einer Partie

Sandſtein-Bruchſteine und
Manuerſteine.

Unternehmer wollen ihre Offerten mit Preisangabe baldigſt bei
mir einreichen.

Merſeburg, den 4. März 1873.
Der Bau Jnſpector Danner.

rn Wieſen Verkauf.
Nachſtehende forſtfiscaliſche Wieſen:
die Sautümpelwieſe von 1,323 ha. (5 Mrg. 33 QR. in Collen
beyer Flur,

2) die große Wieſe am Markgraben von 1,397 ha. (5 Mrg. 85 QR.),
3) die kleine Wieſe daſelbſt von 0,403 ha. (1 Mrg. 104 QR.),
4) die Wieſe am Reidebach von 0,350 hba. (1 Mrg. 67 QR.),

Nr. 2 4. in Radewell Oſendorfer Flur,
für welche das KaufgelderMinimum auf reſp. 1010 Thlr., 1930
Khlr., 485 Thlr., 310 Thlr. feſtgeſtellt worden iſt, ſollen nochmals

Freitag den 21. März, Vormittags 10 Ahr,
im Asmus'ſchen Gaſthauſe zu Radewell

unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen behufs
Verkaufs an die Meiſtbietenden zum Ausgebot geſtellt werden.

Der Waldwärter, Fiſcher Hübner in Oſendorf wird Kaufluſtigen
auf Verlangen vor dem Termine die Grundſtücke zur Beſichtigung
an Ort und Stelle nachweiſen, auch die Verkaufs Bedingungen zur
Einſicht vorlegen.

Schkeuditz, den 4. März 1873.
Königliche Oberförſterei.

Auetion in Merſeburg a/S. Sonnabend den 8.
n e., von Pormittags 9 Ahr an, ſollen im hieſigen

athskellerſaale 2 SchreibSecretaire, verſchiedene Tiſche, Stühle,
Bettſtellen Kommoden Sophas Bücher, Kleider und Küchen
Schränke, 1 Stutzuhr, 1 noch brauchb. Jnſtrument Flügel
21 Stück ganz gute Federbetten, 1 große Partie gute Herrenkleidungs
ſtücke, Haus und Küchengeräthe und dergl. mehr meiſtbietend
gegen Baarzahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 3. März 1873.
Rindfleiſch, Kr. Auct. Comm.

Ein großes Pferd, brauner Einſpänner, ſteht zu verkaufen in
Meuſchau Nr. A9.

Bekanntmachungen.
Baupolizei-Ordnung für das pkatte Land des Regierungsbezirks bei,

Der Königliche Landrath
dlich.

Hausverkaufs- Anzeige. Das früher dem Porzellan
händler Müller zugehörige, am hieſigen Roßmarkt ſehr vortheil-
haft belegene Wohnhaus mit Laden und ſonſt. Zubehör iſt unter
d Bedingungen zu verkaufen durch den Kreis-Auct. Comm.

ind fleiſch hier.
Auetion.

Freitag den 14. März e., von Vormittags 9 Uhr ab, ſoll ein
Rüſtwagen, ein Breſchwagen, Rennſchlitten, Kutſchgeſchirr, Reitzaum
u. Sattel, ein großer Mehlkaſten. Kleiderſchränke, Bettſtellen, Tiſche,
verſchiedene Bänke, ein Jauchenfaß, Häckſelbankf, Schiebkarren, eiſerner
Schleppharken, Schrotſäge, kupferner Keſſel, Butterleier, 1 Raps
plane und mehrere Wirthſchaftsgeräthe öffentlich meiſtbietend verkauft
werden in Schadendorf Nr. 10.

Ein runder Sopigtiſch (Ahorn), ein Eßtiſch mit Einlagen, eine
große Waſchwanne, ein kupferner Waſchkeſſel, 3 Eimer Maaß mit
großem Dreifuß, ein ord. geſtrichener Tiſch, eine Partie und
ganze Seltersflaſchen zu Bier ſtehen zu verkaufen Dom Nr 226.
eine Treppe hoch.

Brod Vercrer.Ein ſehr ſchönes Landbrod mit 5 Sgr. Zugabe auf einen Thlr.
zu haben beim Bäckermeiſter Fügner in Schkopau.

S Pferde- Verkauf.
Ein noch brauchbares Arbeitspferd iſt zu verkaufen Markt

Nr. 50. in Merſeburg.
SeeEin Paar Läuferſchweine ſtehen zu ver

e faufen Unteraltenburg 779.
Haferſpreue liegt zum Verkauf

Gaſthof zum goldenen Löwen,
Neumarkt.

Kommoden und dergl. mehr ſtehen preiswürdig zu verkaufen Gott-

hardtsſtraße Nr. 110 bie J. Vetterlau.
Circa 5 Schock junge Pflaumenbäume ſind zu verkaufen.

Rittergut Burgliebenau.
Einen wachſamen Kettenhund hat billig zu verkaufen

F. Jauckus, Weinberg 771 d.
Ein möblirtes Zimmer mit Schlafrabinet iſt an

einen Herrn zu vermiethen und ſofort zu beziehen
BRurgstrasse 289.

SZAT !kmWeeoe--- e FDyro
und 2 Logis nebſt Zubehör ſind von jetzt ab zu vermiethen und
Johanni zu beziehen Unterbreiteſtraße A98.

Eine Stube für eine einzelne Perſon iſt zu vermiethen u. Oſtern
zu beziehen Schmalegaſſe 520.

Zwei einzelne Damen ſuchen ſoſort oder I. April
ein Logis von 2 Stuben, Kammer und Küche oder
1 großen Stube nebſt 2 Kammern in freundlicher
Lage Merfeburgs. Adr. u. Fr. W. wolle man geſl.
an die Exped. d. Halleſchen Tagebl. ſenden.

ä22Es ſind zum 1. April 800 Thlr. auf gute ſichere Hypothek aus
es kann die Summe auch getheilt werden zu erfragen

xpedition d. Bl.
zuleihen;
in der
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Condenſirte Suppen.
Die außerordentlich günſtige Aufnahme, welche die eonden-

firten (verdichteten) Suppen aus der Fabrik von Rudolf Scheſſer
in Hildburghauſen überall gefunden haben veranlaßt uns
dieſes kräftige, wohlſchmeckende und doch ſehr billige Nahrungsmittel
zu führen und hiermit beſtens zu empfehlen.

Bis jetzt werden folgende vier Sorten geliefert:

Reis-, Erbsen-, braune Mehl- braune
Gries -Suppen

in Tafeln à Pfd. zu 6 Tellern für 2 Sgr.
Jn Zeit von 5--10 Minuten laſſen ſich dieſe nahrhaften, mit

größter Reinlichkeit bereiteten Suppen laut beigedruckter Vorſchrift
ohne ſonſtige Zuthat als kochendes Waſſer herſtellen.

Merſeburg, den 6. März 1873.
C. A. Schortmann.

Emil 2B9fff.Frischen Seedorseh,
Kieler Speckbücklinge,
Magdeburger Sauerkohl,
Ital. Maronenm,
prima Schweizer Käse,

empfiehlt
reifen baler. Sahnenkääse à St. 4 5 Sgr.

Guſtav Elbe.
Schareineschmale,

Hamburger Stadtwaare, in vorzüglich feinſchmeckender Qualität em

fiehlt Guſtav Elbe.Hülſenfrüchte
in fein kochender Waare vei Guſtav Elbe.

Golfin allen Größen und Farben bei Emil Wolff.

Eines Kirchenfürſten Empfehlung.
Endesgefertigter bezeuge hiermit, daß ich den Bres-

lauer weißen Bruſt-Syrup des Herrn G. A. W.
Mayer gegen hartnäckigen Catarrh, anhaltenden Huſten
und Lungenverſchleimung mit vorzüglichem Erfolge angewen-
det habe und nach Gebrauch einiger Flaſchen meine Geſund-
heit vollkommen hergeſtellt wurde, daher ich denſelben Jeder
mann, der mit dergleichen Uebeln behaftet iſt, mit der beſten

Zuverſicht empfehle. J
Raab, den 25. Juni 1864.

Sigmund von Denky,
Biſchof zu Caſaropel, Groß-Probſt des Raaber
Domcapitels und Geh. Rath Sr. Heiligkeit

des- Papſtes.
Nach dieſer wahrheitsgetreuen, wörtlich wiedergegebenen

Auslaſſung einer ſo hochgeſtellten Perſon dürfte ich jede ſpe-
cielle Anpreiſung oben erwähnten Bruſt-Syrups erübrigen.

Von demſelben befindet ſich die einzige Niederlage in
Merſeburg bei G. Lots.

u e
Kieler speckbücklinge,
geräuch. seedorsch,
ſehr fetten Räncherlachs,
Rügenw. Gänsebrüste

empfiehlt Ewil Wolff.

Steinkohlen c Coaks,
und zwar W'estfäl. Schmiede und GaskKohle,
Zwick. Stuben-, Locomobil- und Kessel-
Kohle, ſowie Engl. und Westfäl. Schmelz u.
Zwick. Stubencoalks, auch Böhmm. Braunkohle,
Presssteine, Bräquettes (ſogen. Chocoladen-
Steime) offerirt billigſt

Gr Fann fernHalle a
Iaanauer's

Kräuter-Magenbitter,
von den grössten Aerzten warm empfohlen, ist zu beziehen dureh

Emil Wolf.

JederHuſten
Berlin.

wird in 24 Stunden durch meine Catarrhbrödchen radical ge
heilt; dieſe find zu haben in Beuteln à 3 Sgr. beim Conditor
Herrn Carl Adam,

Dr. H. Müller, pract. Arzt e.

e e e

S

Einem geehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß ich wig
bei ſchneller, dauerhafter und billiger Bedienung als Herrenklemacher beſtens empfehle. leidenHeinrich Deichmüller,

Unteraltenburg Nr. 817. parterre.

Friſchen Seedorſch
Steinkohlen.Zwickauer Waſchknörpelkohle für Stuben- und Keſſelheizun
offerirt à 7 Sgr. den Scheffel frei ab Halle

Gustav ViIann jun.,
Halle a/S.

Bratheringe in GewürzſauceEdinb. Soottinen,
Russ. Sardfnen,

marinirte Heringe,
Sardellen,
rerlzwiebelnCapern in Büchſen und ausgewogen,
Pfeſfergurken, ſehr ſchön,
saure Gurken,
mar. Roll Aal,
ff. Emmenthaler Schweizer Käse,

prima Qualität,
Parmesan Käse,.
Schweizer Kräuter-Käse,
BRidamer Kugel- Käse,

Limburger sahnen-Käse,
BDüsselcdd. W'einmostriäch,
Ital. Maronen

ne
mee

empſlem rrereverere eree Hentk Wolf
Für alte Wagenachſen und Wagenreife zahlen

die höchſten Preiſe

Esparsette,
Rothklee,
L uZerme

empfiehlt im vorzüglicher Qualität Friedr. Braun.
Von echtem großkörn. Russ. Caviar habe ich heute friſche

Zuſendung erhalten. Emil Wolff.
Baumaterialien,

und zwar Visenbahnschienen zu Bauzwecken, Engl.
und Stettin. Portland Cement, Engl. undDeutsche Chamottesteine, Chamottemehl,
Dachpappe, Dachschiefer, Steinkohlen- und
Kienentheer etc. etc. offerirt billigſt

Gustav Mann junior
in Halle a/S.

Gebr. fen.

e er

66. große Steinſtraße 66.

F. Habenin Halle a/S.,
66. große Steinſtraße 66.,

größtes Lager fertiger Herren S Knaben-
Garderobe,

empfiehlt aus einer Concursmaſſe herrührend, ca.
150 Stück feine ſchwarze Confirmanden-
Anzüge, reeller Werth 12 Thlr., jetzt für
6-8 Thlr., Frühjahrs-Anzüge, J agd-
Joppen, Jaquets, Schlafröcke, über-
raſchend große Auswahl in Kindergarde-
robe, BuckskKin- Beinkleider und
Westen zu noch nie dageweſenen, außer
gewöhnlich billigen Preiſen.

E. Förn in Halfe a/8.,
66. große Steinſtraße 66.

Wrüffein, J

ix. Pieicles, S.Krebs-Schwängze,
Sardines à Vhuile in und Doſen, S
Hummern, S 5Ananas, SPfirsichen, S SChampignons,

empfiehlt Emil Wolſf.

n

n
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ehe Hüte Mützen,r, in Novität und Eleganz, das Neueſte für die eigener Fabrik, ſowie beſtändiges reichhaltiges
Saiſon, in Seide (Cylinder), Filz, Tuch, Lager von Berliner und Londoner Mützen in
Cachemir, Taffet, Alpacca, Sammet, Piqué, Taffet, Atlas, Moirée, Luſtre, Ripps, Tricot,

lff. Luſtre, Lack, Palm und Stroh in größtem Buckskin, Tuch, Piqué, Regen, Waſch und
wohlaſſortirten Lager bei billigſter Preis- Reiſemützen in reichhaltigſtem Lager bei billigſter

notirung. Preisnotirung.Fe o nMüte, Flützen, Chemisettfes, Kragen, Hosenträger, Shläpse,
Glacé- G Wricot-Hiandschuhe, ferner für Beamte, Militairs und Diener VIützen,
Waschleder-Handschuhe G Binclen, ferner empfehle ich die eben wieder eingetroffe
wen beſten Regen Röcke für Oekonomen, auch werden ſelbige nach Maaß angefertigt und be

ſorge auch die Reparatur. D. G. Heu.
Ronleaur- Tapeten FagerGeſchäft. von Wachstuchen Cocosdecken etc.

Um allen Anforderungen zu genügen, habe ich zur bevorſtehenden Saiſon mein Lager aufs Reichs

haltigſte aſſortirt. Ergebenſt A. Wieſe,Merſeburg, Burgſtraße Nr. 301.
NB. Muſterkarten und ſonſtige Probeſendungen ſtehen ſtets gern zur Verfügung.

h an.Die Actien Liüättr. B. sind ün der Zeit vom 1. bäs L5ö. März mit 50 resp. Thlr. 100.
en zu züglich 5 h Zinsen vom I. Januar ab vollzuzahlen, während auf die jungen Actien

der Rheinischen Eisenbahndie 2. VRin zahlung mät 30 h resp. 75 Thlr. pro Actie in der Zeit vom 15. bis 24. FIär-z
zu Ileisten üst.t Merseburg, den 27. Februar 1873. TWriecdd rich Schultze.

ECEcolniſche Hagel Verſicherunge Geſellſchaft.II Wir bringen hierdurch zur öffentlichen e daß wir dem Lehrer Herrn Holzmacher in Ammendorf eine Agentur unſerer

ff. Geſellſchaft übertragen haben.n Halle a/S., den 28. Februar 1873. Die Haupt Agentur.
Weiſe K Bfaffe.

Auf obige Bekanntmachung höflichſt bezugnehmend, halte ich mich zum Abſchluß von Verſicherungen gegen Hagel beſtens em
g. pfohlen und bin zur Verabreichung von Anträgen und Ertheilung jeder weiteren Auskunft jederzeit gern bereit.

Ammendorf, den 28. Februar 1873. S r.m e e 2 HolzmacherJ Zur Bequemlichkeit des Publikumr Jnſerate in auswärtige Zeitungen befördert zu Originalpreifen ohne
mm allen Koſtenaufſchlag

die Expedition des Halleſchen Tageblalks.
Grosser internationaler Pferdemarkt mit Prämürung,

verbunden mit einer Pferde- Lotterie z Stettin am 3., 4., 5. Mai 1873.
Mit Genehmigung der Königl. Regierung.

Hauptgewinn eine vollſtändige Equipage im Werthe von 2000 Thlr.,
die niedrigſten Gewinne im Werthe von eirca 5 Thlr.

Es werden 30,000 Looſe à 1 Thir. ausgegeben und iſt der alleinige Vertrieb dem
Herrn Max Vürstenberg, Linfſtraße 13., in Verlin übergeben.

2 Die Ziehung iſt am 5. Mai 1873 in Stettin öffentlich vor Notar und Zeugen.
Anfragen in Betreff des Pferdemarktes ſind an den Herrn Major von Albedyll in Stettin zu richten.
Bei Uebernahme einer größeren Quantität Looſe wird entſprechender Rabatt gewährt.g Jedes Loos trägt den Stempet des Comités.

Das Comité für Luxus- und Gebrauchs-Pferdemarkt in Stettin.
von Albedyll, R. Abel, Krauſe auf Hofdamm, von Lüderitz, von Manteuffel,4 Major. Banquier. Königl. Amtsrath. General Major. Landrath-Amtsgerweſer.C. Meiſter, Nernſt-Patzelow, von Pachelbl-Gehag, Quiſtorp, Baron v. Seckendorf,Kaufmann. Königl. Oberamtmann. Rittmeiſter a. D. auf Schloß Carnin. Commerzienrath. Brook.

Conſul Theune, H. Wächter, von Wedell,
Stadtrath. Kaufmann. Blankenſee.

c S zZuveitägigerVieh- und Jahrmarkt
e Tb Dienstag den II. und Miltwoch den 12. März 1873.



Hierdurch die ergebene Anzeige, daß das unter der Firma
„Greif et Pröhl“ beſtandene Nähmaſchinengeſchäft von mir
fortgeführt wird und bitte, mich bei Bedarf und vorkommenden
Reparaturen gefälligſt zu berückſichtioen.

MFosale Prönhtk,
Nähmaſchinenfabrik,

vor dem Sixtithor 125 a.

Gutkochende Hülsenfrüchte,
Magdeburger Sauerkohl, ſowie
grüne und geschälte Erbsen

empfieblt Quil WolFFür Lungenkranke.
Ausſpruch des K s Königl. Gubernialraths und

Protomedicus Dr. G. M. Sporer bezüglich der Heilwirkungen
der Johann Hoff'ſchen Malz- Chocolade und Malz-Bonbons:

Als ich die Hoff ſchen Malzpräparate, Bonbons und Chocolade zur
Anwendung brachte täglich 10 Bonbons und 2 Taſſen Chocolade
fühle ich Erleichterung, die ich früher nie empfand. Der Huſten
wurde bedeutend ſeltener und erträglicher und meine Lunge
ſehr gekräftigt. Aehnliche günſtige Wirkungen habt ich
auch bei anderen Catarrhalkranken wahrgenommen.

Dr. G. M. Sporer, c. 2c.
D. Johann Hoff'ſchen Präparate ſind zu haben bei A. Wieſe in

Fett- Heringg
à Stück 3 Pf., 5 Stück 1 Sgr. empfiehlt

Emil Wolff.

wie Brocken und Schmelzeiſen (ſchmiedeeiſ. Abfälle) und
Gußeiſen, ſowie weiße und grüne
glasbrocken kauft zu den höchſten Preiſen

Guſtav Mann jun.
in Halle as.

Hohl und Schnitt

Frau Kurtz in Troisdorf berichtet 22. 5. 72: „Wenn
Sie mich. vor Jhrer Kur geſehen hätten und
jetzt, Sie würden ſich ſelbſt wundern. Heilung
der bösartigſten Geſichtsflechten.) Jch darf mich jetzt
wieder unter Menſchen ſehen laſſen.“

Die Parai'ſchen Kloſtermittel ſind zu beziehen durch die
General Correſpondenten Herren Kietz Cie. in Duis-
burg a/Rh.

(Depoſitaire geſucht.)

Alte Eiſenbahnſchienen
in jeder Länge bis zu 22 rhl. M., ſowie r

chmiedeeiſerne Träger
bis zu 36“ Länge offerirt billigſt

ar M oIe in Weißenfels.

nischen Chemie entdeckten Heilmittel, sind diejenigen
Säfte, welche die Verdauung bewerkstelligen, zur Con-
sistenz gebracht. Es ist gegen fehlerhafte oder ge-
schwächte Verdauung in die deutsche Reichs-Pharma-
kopoe aufgenommen und den Leidenden in den

Dr. ILinck's Pepsin-Pastillen
in Schachteln à 10 Sgr. und

Dr. Marquart's Pepsin Essenz
in Flaschen à 15 Sgr. in angenehmer Form geboten.

Zu haben in beiden ApotheKen.

Wepsiün.In dem Pepsin, einem neuen, von der medici-

Das rühmlichſt bewährte Fabrikat für das Wachsthum der
Haare, die echte Süßmilch' ſche Ricinusölpomade aus Pirna

à Büchſe 5 Sgr. iſt zu haben bei

S Emil Wolfff, Roßmarkt.Wichtig für Schweissfuss Leidende!
Von meinen rühmlichſt bekannten Filzſchweißſohlen, in dem

Strumpfe zu tragen die den Fuß beſtändig trocken erhalten, daher
beſonders den an Schweißfuß, Gicht und Rheumatismus Leidenden
zu empfehlen ſind, hält für Merſeburg und Umgegend auf Lager
und verkauft zu Fabrikpreiſen das Paar 5 Sgr., 3 Paar 14 Sgr.,
und giebt Wiederverkäufern angemeſſenen Rabatt Herr Carl Stein
hart, Schuh und Stiefel Lager, Oelgrube 328.

Frankfurt a/O., im Februar 1873.
KRob. von Stephani.

Trauben Rosinen sur choiäx,
Schalmandeln à Ia präncesse,
Franz. Prünellen,
TWafelfeigen,
ſehr ſchöne Würk. Pfaunmen,
geſchälte Bärmenm,
Hessiän. Apfebsinen und Citronen

empfiehlt

Wichti für Alle, welche an Lungenschwindsucht Krebs8 schäden, Abzehrung, Drüsen, Flechten, Hämorrhoi-
den, Bleichsucht, Nervenschwäehe, Gicht, Rheumatismus, Epilepsie,
Syphilis oder an einer anderen sog. „unheilbaren“ Krankheit dahin
giechen, ist die 3., 160 Seiten starke Autfl. des berühmten
Buches:

„„Dr. Airy's Naturhbeilmethode“.
Gegen Einsendung von 6 Freimarſen T T Sgr. freo. zu be

ziehen von der Rhein. Verlags Anstalt Duisburg.
Scheune Niemand zur Wiedererlangung seiner Gesundheit diese

reine Auslage zu machen. Drei Aulfl. von zus. 150,000 Bxempl.
sprechen am besten für die Gediegenheit des Buches.

1 S 2 2 D. 2 cz re s7 92 S c 5e. 222.58273 2 7 88 7s 7 822 S c ee d 2 T S 825 7El
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e e
Fettes Hammelſleiſch empfiehlt

Trautmann, Kloſterweinberg.
e wer z —Z2

Königtrank,
eine mit eirea 100 milden Pflanzenſäften bereitete Limo-
nade, größtes hygièniſch-diätetiſches Labſal für alle Kranke
und für Geſunde, liefert dem Organismus eine Fülle von
Geſundheitsſtoffen, durch welche die erkrankte Natur in den
meiſten Fällen ſich ſo umwandelt, daß die Krankheitsurſachen
und dadurch ſelbſt hartnäckige Krankheiten oft wunderbar
ſchnell verſchwinden.

Hygièiſt Karl Jacobi, Berlin,
Friedrichſtr. 208.

Niederlage in Merſeburg bei G. MIbe. Preis 16 Sgr.
Täglich gehen dem Erfinder Anerkennungsſchreiben über

die heilſame Wirkung des Königtranks zu.

an wiihſchut rei Fern
Merſeburg.

Den verehrlichen Mitgliedern bringen wir hiermit die
Mittwoch den 12. d. M., Vachmittags 3 Ahr,

im goldenen Arm“ hier
ſtattfindende Vereins Verſammlung mit dem ergebenſten Bemerken
in Erinnerung, daß an dieſer Verſammlung auch Nicht Mitglieder J
des Vereins Theil nehmen können.

ſuge en e hierbei auf den
onnabend den 29. d. Nachm. 3 Ahrim obern Saale des Ratvskellers hier

ſtattfindenden, mit einer öffentlichen Prüfung verbundenen Schluß
des vierten Curſus unſerer landwirthſchaftl. Winterſchule mit dem
Erſuchen ergebenſt aufmerkſam, auch dieſem Acte, zu welchem allen
Freunden und Gönnern der Landwirthſchaft und des landwirth-
ſchaftl. Schulweſens der Zutritt offen ſteht, Jhre Theilnahme be
thätigen zu wollen.

Merſeburg, den 4. März 1873.
Der Vorſtand.

Jordan.
Tages Ordnung für den 12. März.
e des Protocolls über die letzte Sitzung; 2) Vor

trag des Herrn Re
Ordnung 3) Vortrag des Herrn Gutsbeſ. Knauer Gröbers über die
Frage: „Wie hat der Landwirth die Viehhaltung zum Ackerbau ein
zurichten“; 4) Generalien.

Sonnabend den 8. d. M. Schlachtefeſt, früh ,9 Uhr Well
fleiſch in der Reſtauration von

(Hierzu eine Beilage.)

Wiegand.

Emil Wolf.

gierungsRaths Schönian über die neue Kreis

ge(
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Veilage zum 20. Skück des Merſeburger Rreisblalls 1873.

Thäringer Hof.
Sonntag den 9. März 1873

zwei große
Tyroler-National- Concerte

der berühmten Jnnthaler Sängergeſellſchaft CLechner, beſtehend aus
2 Damen und 3 Herren in ihrer National-Tracht.

Anfang des erſten Concertes Nachmittags 4
Uhr, Abends Uhr zweites Concert
bei neuem Programm. Entrée à 3 Sgr.

NB. Es finden nur dieſe zwei Concerte ſtatt.
Namen b.

Sonntag den 9. März
grosses Concert,

gegeben vom Stadtmuſikcorps. Anfang 7 Uhr.
Krumbholz. Brandin.

Augarten.Sonnabend den 8. d. M. von Abends 6 Uhr ab Salzknochen.
C. Wehlan.

rer

Sonnabend den 8. d. M. Abends 6 Uhr Salzknochen mit Meer
rettig und Klöße, ſowie Sonntag den 9. d. M. friſche Pfannen-
kuchen nebſt einem ff. Töpfchen Lagerbier hierzu ladet ergebenſt ein

Montag den 10. d. M., Abends von 6 Uhr
ab Salzknochen mit Klößen. Es ladet dazu
freundlichſt ein G. W. WMehler.

Wenzels Reſtauraktion.
Sonnabend den 8. d. Schlachtefeſt, früh 8 Uhr Wellfleiſch,

Abends Brat und friſche Wurſt, wozu freundlichſt einladet
H. Wenzel.

Sonnabend den 8. d. M. Abends von 7 Uhr ab
h Karpfen polniſch und Recht blau in und

außer dem Hauſe à Portion 7 Sgr.
Speiſewirthſchaft von Veldrapp.

e eKnaben, welche nächſte Oſtern die hieſigen ulen beſuchen
ſollen, finden gute Penſion bie ZBlochwitz, Lehrer.

Für eineCartonnage- Fabrik
in Baden wird Jemand geſucht, der auf feinere Waare eingeübt
iſt. Gute Bezahlung und dauernde Stellung werden zugeſichert
Franko Offerten sub Chiffre I. 6655. befördert die Annoncen
Expedition von Rudolf Mosse in Frankfurt s

Agenten Giesuch.
Für ein Geschäft, 2u dem es Keiner be-

sonderen Kenntnisse bedarf, sondern wozu
nur eine zahlreiche Bekanntschaft nöthig
ist, werden Agenten gesucht. Reflectanten
wollen ihre Adr. unter den Buchstaben A.
K. in der Rxpedition d. Bl. einreichen.
Tüchtige Mechaniker und

tüchtige Metalldreber
finden bei gutem Verdienſt im Accord dauernde Beſchäftigung bei

Bugling G Weber, Halle a. S.,
Maſchinen und DampfkeſſelArmaturenFabr i.

Köchinnen und Stubenmädchen werden bei hohem Lohn für
Merſeburg und Halle geſucht durch

Thereſe Wengler, Oelgrube 316.

Zwei Gierber,
geübte Falzer, verheirathet, oder ältere erfahrene Leute finden bei
einem mindeſten Wochenlohn von 6 Thlr. und Accordſätzen, die bis
zu 12 Thaler pro Woche ermöglichen, feſte dauernde
Stellung. Kenntniß im Blomſiren iſt erwünſcht.

Reflectirende wollen ſich ſchriftlich melden bei

Auguſt Spitta Söhne,
Brandenburg a/H.

Kalkbrenner- und Steinbrecher-Geſuch.
Ein zuverläſſiger Mann, welcher die Arbeiten eines Steinbruchs,

„Ober- und Unterbanu“, ſowie eines Kalkofens accordweiſe
übernehmen will, kann ſich melden.
Dehliz a/S. Die Wirthſchafts Verwaltung.

Hausknecht- Geſuch.
Ein unverheiratheter Hausknecht, der mit Pferden umzugehenverſteht, findet zum 1. April einen guten Dienſt bei hohem Jopn

Nähere Auskunft ertheilt der Reſtaurateur Blosfeld in der Gott
hardtsſtraße.

Für meine Buchhandlung ſuche ich zu Oſtern einen jungen
Mann unter günſtigen Bedingungen als Lehrling. Koſt und Logis

im Hauſe. Guſtav Schultz,in Firma: Moſel u. Schultz,
Erfurt, Pilſe 2.

Ein junger Menſch von ordentlichen Eltern, welcher geſonnen
iſt Sattler werden zu wollen kann ohne Lehrgeld bei mir in die
Lehre treten. Carl Friedrich, Sattlermeiſter,

auf dem Neumarkt.

Einen Lehrling ſucht
Querfurth, Liſchlermeiſter, Rittergaſſe 188.

Ein Burſche, der Luſt hat die Seilerei gründlich zu erlernen,
erhält Stellung unter annehmbaren Bedingungen bei

F. Seydewitz.F. Zahn, Sattlermeiſter,

et Schmalegaſſe 528.Ein junger Menſch, welcher Luſt hat Meſſerſchmied zu werden,
kann in die Lehre treten bei

Einen Lehrling ſucht

K. Steger, Meſſerſchmiedemſtr.,
Schmalegaſſe Nr. 512.

H. Elbe, Klempnermeiſter.

Einen Lehrling ſucht l
Einen Lehrling ſucht

Otto Bernhardt, Tapazirer.

Ein Mädchen zur Aufwartung für den ganzen Tag wird zum
15. d. oder k. n. M. geſucht zu erfragen in der Exped. d. Bl.

Eine Aufwartung in den Frühſtunden wird ge
ſucht Rurgstrasse 292., im Laden links

Wünf Whaler Belohnung
Am Mittwoch iſt ein echter engliſcher ſtarker Wachtel

hund von dunkelbrauner Farbe, auf den Namen „John“
hörend, abhanden gekommen jedenfalls iſt derſelbe geſtohlen.
Wer den Dieb oder den gegenwärtigen Beſitzer des Hundes
nachweiſen kann, erhält eine Belohnung von fünf Thaler
große Rittergaſſe Nr 167 e.

Ein ſchwarzer Pudel mit weißer Bruſt iſt zugelaufen und gegen
Erſtattung der Jnſertionsgebühren abzuholen große Rittergaſſe Nr.

167 c. PfeifferEs hat Gott dem Allmächtigen gefallen
n 1 W -h---2

mir meinen
lieben Mann, unſeren guten Sohn und Schwager Fr. Ville
im 36. Lebensjahre den 3. März Abends 10 Uhr zu ſich in
die Ewigkeit zu rufen.

Berlin, den 4. März 1873.
Bertha Dille.

Außer einem Atteſt von Fr. Henriette Davidis (Verfaſſerin des Koch
buches) befinden ſich zahlreiche andere Dankſchreiben glücklich Geheilter
in dem berühmten Buche „Dr. Airy's Naturheilmethode.“ Tauſende
und aber Taufende Kranke, welche angeblich unheilbaär, verdanken dieſem
Werke ihre jetzige Geſundheit! Wir können daher dies ausgezeichnete Buch
und ganz beſonders die jetzt erſchienene, ganz neu bearbeitete, 160
Seiken ſtarke 3. Aufl. nicht dringend genug allen Leidenden empfehlen
Soviel- wir wiſſen verſendet die Rhein. Verlags- Anſtalt in Duisburg das Buch
gegen Cinſ. v. 6 Freimarken à 1 Sgr. nach allen Gegenden franco. W



n

e

Am Sonntage Reminiscere (9. März) predigen
Vormittags: Nachmittags:

Homkirche Hr. Conſiſt. Rath Leuſchner. Hr. Diac. Jahr.
Stadtkirche Herr Paſtor Heineken. Herr Diac, Frobenius.
Neumarktskirche Herr Paſtor Dreiſing
Altenburger Kirche Herr Paſtor Gruner.

Domkirche: Nach dem Vormittags- Gottesdienſt allgemeine
Beichte und Abendmahl, Hr. Diac. Jahr. Anmeldung.

Stadtkirche: Jm Anſchluß an den Vormittags Gottesdienſt Beichte und
Abendmahl. Herr Paſtor Heineken. Anmeldung,

Neumarktskirche: Nach dem Gottesdienſte allgemeine Beichte und Abend-
Anmeldung.

Früh und Nachmittags katholiſcher Gottesdienſt.
Aus dem Kreiſe enthält das Amt-drtatt:

Die Lehrer- und Küſterſtelle in Oberthau, Ephorie Schkeuditz,
Königlichen Patronats, gelangt am 15. April e. zur Erledigung.

Börſen- Verſammlung in Halle.
Halle, den 6. März 1873.

Getreidegewicht netto, Preiſe mit Ausſchluß der Courtage.
Weizen 1000 Kilo gut preishaltend, zumal in feinen Sorten, 70

83 a bez.
Roggen 1000 Kilo letzte Preiſe willig angelegt, 61 63 bez.
Gerſte 1000 Kilo preishaltend, gute bis feine Chevalier 67-71

bez., Landgerſte 60 64 a bez., ord. 51 60 a bez.,
Futter 52 54 a bez.

Hafer 1000 Kilo 47—-49 a bez.
Hülſenfrüchte 1000 Kilo ohne Verkehr.
Kartoffeln Speiſe- 1000 Kilo 19 a bez., Brenn ohne Notiz.
Heu 50 Kilo 1 1 a bez.
Langſtroh 50 Kilo 22 bez. e

mahl.

Weſt in den meiſten Fällen beſſer als Medicin
Die Parai' ſchen Kloſtermittel, weil ſie heilen und

ſtärken. Rechnungsabſchluß
des Vorſchuß Vereins zu Merſeburg, eingetragene Genoſſenſchaft,

pro Monat Februar 1873.

Einnahme. aKaſſenbeſtand vom Monat Januar 1873 7772 10 8
Rückzahlungen auf gegebene Vorſchüſſe 28349 2
Zinſen der Vorſchuß Empfänger tost 5 3
Vereinscapital, Monatsſteuern der Mitglieder.

Aufgenommene Darlehne 9666 18 9
Reſervefonds

Jnsge mein. 19705 25 7Summa 66575 2 3
Ausgabe. aGegebene Vorſchüſſe 38761 26 14I zZurückgezahlte Darlehne 3470 11 2I Gezahlte Jinſen

Zurückgezahltes Vereinscapital, Monatsſteuern 7

Verwaltungskoſten 159 4Reſervefonds

Jnsgemein 17583 27Summa 59982 5 5
Mithin Beſtand 6592 26 10

Der Vorſtand.
J. Bichtler. M. Klingebeil. A. Juſt.

Hermann.Novelle von Ernſt Eckſtein.
(Fortſetzung.)

Das Mädchen ſprang haſtig empor und ſtreckte wie zur Ab
wehr beide Hände aus.

„Nicht weiter, Richard! ich beſchwöre Dich!“ rief ſie mit flehent-

licher Stimme. v eDer junge Mann ſtrich ſich in peinlichſter Aufregung über die Stirne.
„Ottilie,“ ſagte er nach einer Wejle, reden wir ruhig und

mit kaltem Blute über eine Angelegenheit, die endlich zwiſchen üns
um Austrag kommen muß. Als wir uns verlobten, da haſt Du
i verſchwiegen daß Du ſchon vorher daß Du enſin, ich
will wiſſen wie die Dinge liegen. Rund heraus, was haſt Du
mit dem mehrfach genannten Herman vorgehabt

O Gott, womit habe ich das verdient!“ ſchluchzte Ottilie.
Steh mir Rede,“ verſetzte Richard, indem er die Arme über

der Bruſt kreuzte.
Sie ſchaute ihn mit einem Blicke an, deſſen ungeſprochener

Vorwurf ihm durch Mark und Bein ging. e
„Jch habe Dir nichts zu bekennen erwiderte ſie mit zuckender

Lippe. „Du kränkſt mich mehr, als Du verantworten kannſt.“
Ein neuer Strom von Thränen überfluthete ihre glühenden

Wangen
Er ergriff ihre Hand.
„Faſſe Dich, Ottilie

überwältigt „Jch
an Deiner Aufrichtigkeit.“

Sie ſchien nicht zu hören.

flüſterte er, von Zärtlichkeit und Liebe

halbes Jahr in die Welt zu ſenden ſü

„Jch glaube Dir ich zweifle keinen Augenblick

„Lebſte, ſtets guadbetete Ottiltet Zürne mir nicht! Vergieh
mir! Jch habe Dich beleidigt! Jch mußte auch ohne Deine aus-drückliche Beſtätigung überzeugt ſein, daß Beg e kein galt

kennt! Du haſt ihm alſo keine, auch nicht die geringfügigſte Ver
traulichkeit geſtattet Es war nur eine unſchuldige Tändelei? O
ſag' es nöch einmal, Ottilie Ich weiß ja, Du biſt rein wie ein
Engel aber ſag es noch einmal, Geliebte! noch ein einziges Mal
und ich verſpreche Dir bei meiner Ehre, dieſe Angelegenheit nie
wieder zu berühren

wer„Gieb mir Dein Wort darauf,“ ſagte ſie mit ſanft i„Du haſt es, mein heiligſtes Won! ſ ſanfter Stinnre.

„Jch danke Dir! Nein, mein Freund, ich habe Nichts zu be
reuen auch nicht das Gerin ſigigte Fanny mit ihren albernenScherzen iſt eine ſchändliche ünßet ſtifterin

ginder, wo ſeid Jhre“ ſcholl es jeyt luſtige von der Garten

u er man W Antwortie erblickte jetzt das Brautpaar auf der romantiunter Dre e P hen Bant
„O Liebe, Liebe, ſo golden ſchön, wie Morgenwolken auf jHöh'n Weiß Gott, ſie haben weder Augen noch Ohren! He, n

Die Angeredete wandte den Kopf. Fanny witterte beim An
blick der gerötheten Augen alsbald den kaum erledigten Zwiſt und
a Urſa T den t (Aiug ſie daher ein gleichgültiges

ema an, ie beiden Liebenden raſch aus den Nmee hielt ſan Wort Die e e r hen
ichard hielt ſein Wort. Die Sache war abgethan undmit keiner Silbe mehr erwähnt. Nur insgeheim das Wuit

Geſpenſt des Zweifels nöch je zuweilen im Buſen auf, und in angſt
beklommenen Träumen klang ihm jenes nächtliche Zwiegeſpräch durch
die Seele, das er von der VBrio t aus unfreiwillig belauſcht hatte.

So kam die Stunde der Trennung heran. Ottiliea r hin ehe und eblicher als je. Wie a
ind, das ſich in die Arme der Mutter ſchmiegt, le itan v e n g ſöneste Lale ſie ihr San

„Gott ſei mit Dir, mein Liebling! Du ſiehſt, ich weine nicht!J e W e Herz bei wie e n Da
allen Deine anderilngen getreulich begleiten wird!e gen g ch begleiten wird! Gott ſegne

Sie ſagte das ſo mild, ſo ſchlicht, ſo innig, daß ſie den juMann faſt zu Thränen rührte. Der letzte Schrlten h ſeine Seele

e e r r dem herzlichen Klange dieſer
üßen frommen Stimme, wie der Morgennebel ides eher Sonnengottes. ß vor en Htrobt

Jn Gothenberg angelangt, ordnete er zunächſt ſeine PapieBücher, ſoweit er dieſelben mitzunehmen d ange z
ſchiedene kleine Privatangelegenheiten wie man ſie vor Antritt einer
größeren Reiſe zu abſolviren pflegt. Die fünf oder ſechs Tage, die
ihm nach erfolgter Abwicklung dieſer Vorbereitungen noch erübrigten
beſchloß er ganz und gar ſeiner Familie zu widmen. Frau von Tho
len hatte fich während der letzten Wochen ohnehin etwas vereinſamt
gefühlt, und der Gedanke, ihren Richard jetzt auf mehr als ein

minte fie tkrübe.doch von früher daran gewöhnt geweſen, ſich d her Vaß:

ſeines Fleißes und ſpäterhin auch ſeines Glückes zu freuen wie
ſollte ihr die erſte, längere Trennung nicht ſchwer auf die Seele
fallen Auch der Oberſt war geſprächiger als je ein untrüg-
licher Beweis, daß der bevorſtehende Abſchied ihm nahe ging. So
ſollten denn die letzten Tage recht ausgenoſſen werden. Richard ver
ließ ſeine Eltern nur Abends nach Tiſche, wenn Frau von Tholen
die etwas an den Nerven litt, ſich auf ihr Zimmer zurückgezo en
ehnh W der Oberſt en Whiſtpartie oblag eine Ge

ohnheit, der er nur einmal ſeit 18 Jahre ämlie odestage e e entſagt daſle en grait wn v
m 20. September ſollte Richard gen Süden d iKoffer waren gepackt; Alles befand ſich v beſter

von den Anſtrengungen, die ein ſolches Rüſten mit ſich bringt alte

er in's Freie, um ein paar Minuten lang friſche Luft zu ſchöpfen.
Es war gegen 6 Uhr Abends. Die Giebeldächer glänzten im letzten
Sonnenroth. Er wandelte durch die ſogenannten neuen Anlagen
eine von hohem Straüchwerk und ſchättigen Baumrieſen hewaghene

Promenade am öſtlichen Ende der Stadt. Die nachmittäglichen
Spaziergänger hatten ihre Wanderungen zum größten Theile been
digt; der Park war faſt menſchenleer. Nicht ohne eine Empfindung
von Wehmuth ſchritt er zwiſchen den raſenumfriedigten Beeten ein
her, auf deren ſcheidende Blütenpracht bereits hie und da eine Mah-
nung des nahenden Herbſtes, ein welkes Kaſtanienblatt, gefallen war.
Er ſollte das Land der ſterbenden Natur verlaſſen, und das geprieſene
Paradies der duftenden Orangenhaine, der Palmen und Pinien
ſchauen; und doch, was war ihm alle Herrlichkeit, aller Zauber des
Südens im Vergleich mit den Kleinodien, die er hier ünter dem
froſtigen Nordlandshimmel zurückließ Staub und Aſche!

(Fortſezung folgt,)
Redaction, Drug und Verlag von L. Jurk.
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Bau Polizei Ordnung

das platte Land des Negierungsbezirks Merſeburg.

Auf Grund des 8. 11. des Geſetzes über die Poli-
zei-Verwaltung vom 11. März 1850 verordnen wir hin
ſichtlich der Bauten auf dem platten Lande unſeres Ver
waltungsbezirks Folgendes

I. Abſchnitt.

Von der Bauerlaubniß.
Vauerlaubniß.

G. I. Zur Vornahme eines Neubaues, eines Haupt
reparatur oder Veränderungsbaues, wie auch zur Ver-
legung eines beſtehenden Gebäudes iſt die polizeiliche Ge
nehmigung erforderlich.

Hauptreparaturen.
S. 2. Unter Hauptreparaturen ſind ſolche zu ver

ſtehen, welche auf die Feſtigkeit oder Feuerſicherheit oder
auf die äußere Geſtalt eines Gebäudes weſentlich Ein
fluß haben.

Jns Beſondere ſind hierzu zu rechnen
1) das Abnehmen eines oder mehrerer Stockwerke eines

Gebäudes und die Aufführung eines oder mehrerer
Stockwerke auf einem ſchon vorhandenen Gebäude,

2) die Aenderung der innern Einrichtung eines Gebäu-
des, wenn damit die Wegnahme oder Veränderung
von Verbindungswänden im Jnnern, Pfeilern, Trägern
und Unterzügen verbunden iſt,

3) die Aufführung neuer Schornſteine,
4) die Reparaturen und Anbauten, womit eine Verän-

derung der Fluchtlinie verbunden iſt,
5) die Vergrößerung vorhandener Gebäude durch deren

Verlängerung oder Verbreiterung,
6) die Erneuerung von Fundamenten unter den Um-

faſſungsmauern der Gebäude von Fachwerk, das Un
terfahren maſſiver Wände, ingleichen die Unterſchwellung
eines ganzen Gebäudes,

7) die Anlegung eines Kellers in einem ſchon vorhande-
nen Gebäude,
8) die Einziehung mehrerer neuer Balken und Unterzüge,
9) die Anbringung eines neuen Dachſtuhls oder auch

nur neuer Sparren, wenn ſolche ſich über ein Dritt-
theil der Dachfläche erftreckt,

10) die Anlegung neuer Feuerungen oder Umänderung
einer ſchon beſtehenden Feuerung oder deren Verle-
gung an einen andern Ort,

11) die vollſtändige Erneuerung eines nicht feuerficheren
Daches,

12) Die Anlegung von Blitzableitern,
13) die Anlegung von Thüren und Fenſtern, die nach

öffentlichen Straßen und Plätzen führen.

Einreichung und Prüfung der Bau-
pläne, Bauzeichnungen 2e.

F. 3. Die polizeiliche Bauerlaubniß iſt durch den
Bauherrn bei der Ortspolizeibehörde oder wenn deren
Jnhaber ſelbſt Bauintereſſent iſt, bei dem Kreislandrath

nachzuſuchen.

Bei Neubauten, bei projectirten Anlagen oder Ver-
änderungen von Feuerungen, Schornſteinen und Backöfen,
bei Bauten an Chauſſeen, an Eiſenbahnen, bei Errichtung
neuer Anſiedelungen, ſowie bei Neubauten in den Feſtungs
rayons haben die Ortspolizeibehörden den Entwurf zu
dem BauConſenſe mit den Zeichnungen und Erläuterun-
gen zum Bauprojecte dem Kreislandrathe zur Prüfung
und Genehmigung vorzulegen.

Das Bauerlaubnißgeſuch ift ſchriftlich bei der Orts
polizeibehörde einzureichen und iſt demſelben in duplo

beizufügen:
a) eine genaue und vollſtändige Beſchreibung des beab

ſichtigten Baues mit Angabe der Maaße, Bauart und
Bedachung,

b) ein nach Maaßſtab gezeichneter Situationsplan, wel
cher die Dimenſionen des beabſichtigten Baues, ſowie
der in deſſen Nähe innerhalb einer Entfernung von

20 Metern liegenden bereits vorhandenen Baulichkeiten,
Straßen und öffentlichen Plätze erſichtlich macht. Die

Entfernungen müſſen von der Ortsbehörde beſcheinigt ſein.
eine Bauzeichnung, enthaltend den Grundriß der

Räume und der verſchiedenen Stockwerke, ſowie die
Längen und Quer Durchſchnitte der verſchiedenen Ge
bäudetheile, ſoweit ſolche zur Beurtheilung der Con
ſtruction, ſowie der Feuerſicherheit des Gebäudes er
forderlich ſind.

Beſchreibung, Bauzeichnung und Situationsplan
müſſen vom Verfertiger unterſchrieben ſein.

Prüfung und Ertheilung der Bau-
Genehmigung.

S. A. Die Ortspolizeibehörde reſp. der Kreisland-
rath hat die Zuläſſigkeit des beabſichtigten Baues zu
prüfen und ſofern nicht Gründe zur Verſagung der nach

v

geſuchten Erlaubniß vorliegen, durch einen auf das dem
Antragſteller zurückzugebende Exemplar des Bauplans zu
ſetzenden oder mit demſelben zu verbindenden Vermerk,
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die Erlaubniß zum Baue entweder unbedingt oder unter
den vorzuſchreibenden Bedingungen zu ertheilen.

Bei Bauten in den zum Rayon einer Feſtung ge
hörigen Umgebungen, ſowie bei Bauten an Chauſſeen
oder Eiſenbahnen hat ſich der Landrath reſp. die Orts-
polizeibehörde der Genehmigung der betreffenden Feſtungs
Commandantur reſp. desjenigen Baubeamten, welcher die
Aufſicht über die Chauſſee führt, reſp. endlich der König
lichen Regierung zu verfichern.

S. Bei der Anlegung neuer Dorfſtraßen, bei
dem Wiederaufbau ganzer Dörfer oder mehrerer neben
einander liegender Gehöfte iſt ein Bebauungs reſp. Re
tabſiſſementsplan in gleicher Weiſe, wie dies nach der
miniſteriellen Vorſchrift vom 12. Mai 1855 für die Städte
vorgeſchrieben iſt, zu entwerfen und feſtzuſtellen. Ein
ſolchergeſtalt feſtgeſtellter Retabliſſementsplan hat für den
betreffenden Ort die Kraft einer allgemeinen baupolizei-
lichen Feftſetzung, von welcher nur mit Genehmigung der
Regierung abgewichen werden kann.

Der Beginn des Baues.
S. G. Vor Aushändigung der Bauerlaubniß darf

weder der Bauherr noch der Werkmeiſter mit dem Baue
beginnen.

Dauer der Vauerlaubniß.
F. 7. Die Bauerlaubniß verliert ihre Gültigkeit,

wenn innerhalb Jahresfriſt, vom Tage der gegen Em-
pfangsſchein zu bewirkenden Aushändigung an gerechnet,
mit der Bauausführung nicht vorgegangen iſt.

S. S. Der Bauherr hat von der Vollendung des
Rohbaues, bevor der Abputz der Decken und Wände be-
ginnt, derjenigen Behörde, durch welche die Genehmigung
des Baues erfolgt iſt, Behufs der Reviſion der Bauaus-
führung Anzeige zu machen. Die Letztere hat ſich auf
geeignetem Wege nöthigen Falles durch einen Sach
verſtändigen die Ueberzeugung davon zu verſchaffen,
daß der Bau dem ertheilten Conſenſe und dieſer Bau
polizeiordnung gemäß ausgeführt iſt.

II. Abſchnitt.
Von der Bauart.

Fundamentlegung.
F. 9. Bei jedem Neubau muß ſtets ein genügen-

des, wenigſtens 30 Neuzoll hoch über die Erde hervor
ragendes maſſives Fundament gelegt werden.

Maſſivbau.
H. 10. Jn wie fern der Maſſivbau in beſtimmten

Fällen für nothwendig zu erachten iſt, bleibt den beſon-
deren Beſtimmungen der Ortspolizeibehörden reſp. des
Kreislandraths vorbehalten.

Beim Maſſivbau iſt die Stärke der Umfaſſungs-
wände, einſchließlich der Dachgiebel nach der Beſchaffen
heit der in Anwendung kommenden Materialien, der Con
ſtruction, der Höhe und der Beſtimmung der Gebäude
ſorgfältig zu bemeſſen.

Es wird jedoch hierbei als Regel angenommen, daß
bei einſtöckigen Gebäuden die Umfaſſungswände im Erd-
geſchoſſe, auch wenn keine Ueberſetzung ſtattfindet, eine
Stärke von mindeſtens 25 Neuzoll oder ein Stein erhal
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ten müſſen, wenn die Mauern aus gebrannten Steine
eine Stärke von 45 Neuzoll aber, wenn dieſelben auz
Bruchſteinen, Schlacke oder Kalkpiſé Steinen errichtet
werden.

Auf Wände von Kalkpiſé oder Lehmwände darf night
maſſiv aufgebaut werden.

Das Unterfahren der Gebäude.
F. RA. Bei dem Unterfahren von Front, Mittel

und Scheidewänden iſt Folgendes zu beachten
1) dürfen zum Mauerwerk nur völlig aus gebrannt

Ziegel oder feſte Bruchſteine reſp. Formſchlacken ge
nommen werden,

2) als Bindemittel darf nur Kalk mit ſcharfem Sande,
der von allen Steinen gereinigt iſt, oder Cementmörtel
verwendet werden,

3) das Mauerwerk muß in gutem Verbande mit mög
lichſt engen Fugen aufgeführt werden. Sogenanntes
Füllmauerwerk und die Ausfüllung großer Oeffnungen
mit Mörtel iſt unzuläſſig,

4) die obere Schicht der neu aufgeſührten Mauer muß
unter der ſtehengebliebenen alten Mauerfläche ſcharf
eingetrieben, tüchtig angeſchloſſen und verzwickt werden.

Brandmauern.
g. I2. Werden neue Gebäude mit Feuerung auf

einer alten Bauſtelle oder auf einem unbebauten Platze
in geringerer Entfernung als 5 Meter von anderen Ge
bäuden oder als 3 Meter von den Nachbargrenzen er-
richtet, ſo müſſen die dieſen letzteren Gebäuden oder den
Nachbargrenzen zugewendeten Umfaſſungswände als Brand
mauern ausgeführt werden außer wenn die betreffenden
anderen Gebäude ſolche nach der Seite des Neubaues zu
bereits beſitzen.

Daſſelbe gilt von neuen Gebäuden ohne Feuerungen
als Wirthſchaftsgebäuden, Scheunen, Ställen u. ſ. w. in
Bezug auf nachbarliche Gebäude und die Nachbargrenzen.

Außerdem können Brandmauern auch zur feuer
ſicheren Trennung größerer demſelben Beſitzer gehöriger
Neubauten, gleichviel, ob letztere Feuerungsanlagen beſitzen
oder nicht, vorgeſchrieben werden.

Neubauten verordnet iſt, gilt in der Regel auch bei Ver
größerungen oder größeren baulichen Veränderungen oder
Hauptreparaturen bereits vorhandener Gebäude und bei
Anlegung von Feuerungen in bisher nicht mit ſolchen
verſehenen Gebäuden.

F. 13. Neu zu errichtende oder durch größere Haupt
reparaturen abzuändernde Gebäude von mehr als 50
Meter Länge müſſen, ſofern ihre wirthſchaftliche Einrich
tung es geſtattet, durch vorſchriftsmäßige Brandmauern
in kleinere Abtheilungen getrennt werden.

S. 14. Unter einer Brandmauer wird verſtanden,
eine maſſive, von Grund aus ſelbſtſtändig in die Höhe
geführte Mauer von ſolcher Stärke und Conſtruction, daß
ſie bei einer Feuersbrunſt die Fortpflanzung des Feuers
nach der entgegengeſetzten Seite derſelben verhindert. Sie
darf, wenn fie zugleich als Umfaſſungsmauer dient, keine
Thüren, Fenſter oder andere Oeffnungen, wenn ſie eine
Quer oder Scheidemauer iſt, höchſtens nur ſolche Oeff-
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nungen haben, die mit feuerfeſtem Verſchluß verſehen find.
Sie darf nur aus gebrannten Steinen oder Bruchſteinen
in Kalk oder Cement-Mörtel hergeſtellt werden und zur
Auflage von Holztheilen, als Trägern, Balken, Dach-
latten, nur ſoweit benutzt werden daß eine Stärke von
mindeſtens 25 Neuzoll ganz frei von eingreifenden Holz-
theilen verbleibt.

Die Stärke der Brandmauer muß in jedem Falle
nach den beſonderen Umſtänden feſtgeſetzt werden in ben
Dachgiebeln bei Verwendung von gebrannten Steinen
mindeſtens 25 Neuzoll und bei Verwendung von Bruch-
ſteinen mindeſtens 45 Neuzoll betragen.

Die Brandmauern zuſammenſtoßender Gebäude oder
Gebäudetheile ſind, wenn die Dachflächen in gleicher Höhe
und Flucht liegen, wenigſtens 15 Neuzoll über die Dach
fläche und Dachforſten, wenn die Dachflächen ungleiche
Höhe haben 15 Neuzoll über den höchſten Dachforſt zu
führen und lediglich mit feuer- und wetterfeſtem Material
abzudecken.

Oefen und ſonſtige Feuerungen.
ſ. I. Unter allen Feuerungen (Oefen, Backöfen,

Keſſelfeuerungen u. ſ. w.), welche nicht auf ganz maſſiven
Fußböden ſtehen, ſondern auf hölzernen Balken oder ſon
ſtigen hölzernen Unterlagen ruhen, müſſen Beläge von
natürlichem oder künſtlichem Stein, Gußeiſen 2c ange-
bracht werden, welche vor den zum Einheizen beſtimmten
Oeffnungen wenigſtens 45 Neuzoll weit vorſtehen und
zur Seite über dieſe Oeffnungen mindeſtens 20 Neuzoll
hinausreichen. Haben Feuerungen zwar dergleichen Unter
lagen, ſtehen dieſelben aber nicht in der genannten Weiſe
vor, ſo ſoll es bis zur Umſetzung der erſtern zuläſſig ſein,

die fehlenden Steinbeläge durch Befeſtigung genau an-
ſchließender Eiſenbleche auf den Fußböden zu ergänzen.

Bei jeder Umſetzung, ſowie jeder Neuanlage von
Feuerungen iſt der untere Theil ſo einzurichten daß
zwiſchen dem Aſchenkaſten und dem Belage oder bei Nicht-
anwendung von Aſchenkaſten zwiſchen der aus Mauer-
werk oder Gußeiſen beſtehenden Sohle des Heerdes be
züglich des Aſchenfalles und dem Belage ein mindeſtens
5 Neuzoll hoher Luftraum verbleibt.

S. 16. Eiſerne Stubenöfen müſſen entfernt bleiben
I. von nicht maſſiven Wänden
a) 15 Neuzoll, wenn die Holzwände Stein mit

gebrannten Ziegeln bekleidet ſind,
d) 30 Neuzoll von gerohrten und geputzten Fachwerks-

oder Holzwänden,
e) ein Meter von unbekleideten, oder mit Tafelwerk

bekleideten Holzwänden.
II. von allen Holz und Drapperie Bekleidungen an

maſſiven Wänden als Thürbekleidungen, Vorhängen
u. ſ. w. 60 Neuzoll.

Für Oefen aus Kacheln und gebrannten Steinen,
mit Ausnahme der unbedeckten Eiſentheile als Unterkaſten,
Feuerungsthür u. ſ. w. genügt die Hälfte obiger Entfer-
nungen.

Eiſerne Rauchröhren dürfen niemals ohne beſondere
Vorkehrungen durch hölzerne oder mit Holzwerk verbun-
dene Wände geleitet werden. Tritt der Fall ein, daß

eine eiſerne Rauchröhre durch eine ſolche Wand geleitet
werden muß, wozu die beſondere polizeiliche Genehmigung
erforderlich iſt, ſo muß das Holzfach, durch deſſen Mitte
die Röhre geleitet werden ſoll, ganz mit Ziegeln ausge
mauert werden, und mindeſtens 1 Meter im Gevierte im
Lichten enthalten.

Auch dürfen die Rauchröhren weder an der Außen
ſeite noch in den Dachböden von Gebäuden, ſondern nur
im Schornſteine ausmünden. Ausnahmen dürfen nur
mit Genehmigung des Landraths ſtattfinden.

Endlich müſſen dieſelben ſo eingerichtet ſein, daß
deren Reinigung bequem ſtattfinden kann.

S. 17. Von einer hölzernen mit Lehm, Kalkmörtel
oder Gyps beworfenen Decke muß die obere Kante der
Oefen mindeſtens 60 Neuzoll von einer unverputzten Decke aber
mindeſtens 1 Meter entfernt bleiben. Für Ofentheile von Ka
cheln u. gebrannten Steinen gilt die Hälfte dieſer Entfernung.

F. I8. Die Oefen und Feuerungen in den Werk-
ſtätten der Holzarbeiter, ſowie in ſolchen Räumen wo
leicht entzündliche Stoffe fabricirt und aufbewahrt werden,
müſſen jederzeit von Außen geheizt werden.

Die Hobelſpäne und andere Holzabfälle ſind täglich
aus dieſen Räumen zu entfernen.

Vorgelege und Kamine.
ſ. 9. Oefenvorgelege, Kamine und Keſſelfeuerungen

dürfen weder durch Balken noch durch anderes Holzwerk
geſtützt werden ſondern müſſen entweder auf maſſiven,
ſenkrecht darunter befindlichem Mauerwerk oder auf maſ-
fiven Wölbungen ruhen.

C. 20. Vorgelege und Kamine dürfen nicht näher
als 65 Neuzoll von hölzernen Treppen angelegt werden.
Auf Dachböden ſind Heizungen von Außen nur erlaubt,
wenn ſich die Feuerung in einem vorſchriftsmäßigen Vor-
gelege befindet. Wo ſich auf den Dachböden vorſchrifts
mäßige Vorgelege nicht anbringen laſſen, muß die Hei-
zung von Jnnen erfolgen.

S. 21. Vorgelege müſſen ganz mit Steinen oder
feuerfeſtem Material gepflaſtert werden, und ſo geräumig
ſein, daß die Aſche bequem aus den Oefen gezogen wer-
den kann.

Auch müſſen Vorgelege und Kamine eiſerne oder mit
Eiſenblech beſchlagene Thüren haben, deren Größe dieſen
Feuerungsräumen entſprechend einzurichten iſt.

Schornſteine.
S. 22. Beſteigbare Schornſteine dürfen nur aus

gebrannten, durch Kalk- oder Lehmmörtel eng zu ver-
bindenden Mauerziegeln, Bruchſteinen oder feſten Form
ſchlacken mit mindeſtens Stein ſtarken Wangen, jeden
falls aber ſo ſtark angelegt werden, daß der Schornſtein
ſich ſelbſt halten kann. Dieſelben dürfen nicht mit offenen
Fugen gemauert werden, und ſind innerlich mit Kalk
glatt zu verputzen. Auch muß äußerlich ein Verputz an
gebracht werden, insbeſondere an den Stellen, wo dieſelben
durch die Balkenlage geführt werden.

Die Aufführung neuer Schornſteine von Holz oder
Luftſteinen, Lehmpatzen oder Lehmſtaken wird ſtreng ver
boten und ſind dergleichen noch vorhandene Schornſteine
binnen 10 Jahren vollſtändig zu beſeitigen.
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F. 23. Die befteigbaren Schornfteine müſſen min-
deſtens eine lichte Weite von 42 Neuzoll haben. Die
ruſſiſchen Schornſteine dürfen nicht unter 13 Neuzoll und
nicht über 21 Neuzoll im Lichten weit ſein. Abweichun-
gen unterliegen der beſonderen Genehmigung reſp. Be
ſtimmung des Landraths.

F. 24. Neu zu errichtende Schornſteine, beſteig-
bare wie ruſſiſche, müſſen entweder auf dem Grund und
Boden, auf welchem das Gebäude ſteht, oder auf hin
länglich ſicheren Gewölben fundamentirt werden, und
mit ihren äußeren Wandungen überall mindeſtens 8
Neuzoll vom Holzwerke oder anderen leicht entzündlichen
Gegenſtänden entfernt bleiben. Zur Unterſtützung der
Schornſteine ſind auch hinlänglich ſichere maſſive Ueber
kragungen oder Eiſenconſtructionen zuzulaſſen. Das
Schleifen der Schornſteine innerhalb der Gebäude iſt nur
dann geſtattet wenn dieſelben von dem Punkte ab, von
dem aus ſie geſchleift werden ſollen, von maſſiven
Mauern Gewölben oder ſtarken eiſernen Unterlagen ge-
tragen werden. Die Neigungswinkel der Schleifung
dürfen in der Regel nicht unter 60 Grad betragen und
die Brechungspunkte ſind behufs Ermöglichung einer
ordnungsmäßigen Reinigung nach einem Halbmeſſer von
mindeſtens 1 Meter abzurunden.

F. 25. Außer den Raucheinmündungen, den
Wraſen Abzügen, den Zu und Ableitungsöffnungen
für Räucherkammern und der am Fuße erforderlichen
Einſteigethür dürfen in den Wangen beſteigbarer Schorn-
ſteine weitere Oeffnungen nicht angebracht werden und
müſſen erſtere Oeffnungen, ſofern ſie nicht lediglich zur
Aufnahme von Zuleitungsröhren benutzt ſind, durch eiſerne
Thüren, Klappen oder Schieber zu ſchließen ſein.

Jede nicht beſteigbare Schornſteinröhre iſt unten,
wo ſie anfängt, und über dem oberſten Dachboden, in
gleichen bei mehr als zweimal veränderter Richtung auch
in der Mitte behufs Reinigung mit einer Seitenöffnung
zu verſehen, und dieſe Oeffnungen ſind mit eiſernen, ge-
nau in die Falze ſchlagenden Thüren oder mit Schiebern
von Eiſen zu verſehen. z Vor allen Reinigungsöffnungen
im Jnnern der Gebäude muß der Fußboden 45 Neuzoll
im Quadrate mit Ziegeln, Fließen oder Blech feuerſicher
verwahrt werden.

Alles Holzwerk muß wenigſtens 1 Meter von dieſen
Oeffnungen entfernt bleiben oder es iſt daſſelbe minde-
ſiens auf gleiche Entfernung feuerſicher zu bekleiden.

F. 26. Ruſſiſche Schornſteine dürfen nur mit ge-
brannten Steinen, mit einem halben Stein ſtarken
Wangen im gehörigen Verbande und mit Kalk oder
Lehmmörtel verbunden aufgeführt werden. Die innere
Fläche derſelben muß mit Kalk verputzt und möglichſt
glatt gehalten werden. Die äußere Fläche derſelben aber
iſt mit Kalkmörtel oder Lehm zu verputzen, auch müſſen
dieſelben ſtets mit vollen Fugen gemauert werden.

Außerdem gelten bei den Ruſſiſchen Schornſteinen
folgende Vorſchriften:

1) der gewählte Querſchnitt iſt für die ganze Höhe
der Röhren gleichmäßig beizubehalten und überall
ſenkrecht guf die Richtungslinie der Röhre zu nehmen,

2) kreisrunde Querſchnitte ſind nur mit entſprechenden
Formſteinen auszuführen oder mit Röhren von ge
branntem Thon auszufüttern. Die Thonröhren bei
welchen ſich die Anwendung einer innern Glaſur em
pfiehlt, ſind nur bei ganz ſenkrechten Schornſteinen
geſtattet,

3) Röhren, welche über 2,5 Meter über die Dachfläche
hervorragen, müſſen eine ſorgfältige Eiſenverankerung
erhalten,

4) Röhren in äußeren Wänden müſſen von der Außen
ſeite, Röhren in Brandmauern auf beiden Seiten
Wangen von mindeſtens 1 Stein Stärke erhalten,

5) Schornſteine für Küchenheerde mit offener Feuerung
müſſen beſteigbar ſein.

G. 27. Die Schornſteine müſſen, auch wenn ſie
nicht durch den Firſt des Daches, ſondern auf der
Seite deſſelben hindurchgeführt werden über den Dach-
firſt wenigſtens 60 Neuzoll, nach Maßgabe der Lage des
Gebäudes aber noch höher aufgeführt werden.

F. 28. Schornſteinauffätze jeder Art müſſen ge
hörig befeſtigt und ſo eingerichtet werden, daß ſie leicht
und ſicher zu reinigen ſind auch dürfen dieſelben keinem
Holzwerke oder andern brennbaren Stoffen auf gefähr
liche Weiſe ſich nähern.

F. 29. Eingegangene oder blinde Röhren müſſen
von oben oder da, wo ſie ſich mit dem noch benutzten
Schornſteine verbinden, wandgleich zugemauert oder über-
wölbt werden.

G. 30. Eiſerne Schornſteine ſind innerhalb der
Mauern mit mindeſtens Stein ſtarkem Mauerwerk zu
umgeben, von deſſen Außenkante alle brennbaren Ge-
bäudetheile 8 Neuzoll entfernt bleiben müſſen, oder, wenn
fie freiſtehen, von allen brennbaren Gebäudetheilen we-
nigſtens 50 Neuzoll entfernt zu halten mithin auch da,
wo ſie eine hölzerne Decke oder die Dachfläche durch
ſchneiden, nicht nur zu ummänteln, ſondern auch durch
eine hinreichend große Platte von gewalztem Eiſen oder
von Gußeiſen, oder von einem anderen Metalle, oder
auch durch eine auf Eiſenſchienen ruhende Steinplatte zu
führen. Eine Ummauerung oder Ummäntelung in Blech
mit iſolirender Luftſchicht ift auf die ganze Höhe der
Röhre nothwendig.

Für die Stabilität nicht vermauerter eiſerner Schorn-
ſteine muß durch Verſchienung u. Verankerung geſorgt werden.

Rückſichtlich der Richtung und wo dieſe ſich ändert,
der Abrundung und Weite der eiſernen Schornſteine,
ſowie betreffs der Reinigungsöffnungen gelten die Be
ſtimmungen der S8. 23. 28.

S zur Heizung mit erwärmter
uft.

F. 3R. Oefen zur Heizung mit erwärmter Luft
und änhnliche Feuerungs Anlagen dürfen nur auf ge
mauerten Fundamenten innerhalb eines mit maſſiven
Mauern umſchloſſenen und gewölbten Raumes errichtet
werden. Die Leitung der erhitzten Luft aus der Wärme-
kammer darf nur in gemauerten, metallenen oder ſonſt
feuerſicheren Röhren, welche gleich den Schornſteinen
von allem Holzwerk entfernt bleiben müſſen, geſchehen



Näucherkammern.
F. 32. Bei Räucherkammern müſſen

1) r Umfaſſungswände, Decken und Fußböden, ent
weder

a. ganz maſſiv reſp. gewölbt ſein, oder wenn ſie
b. mit verblendeten oder hinreichend mit Kalk oder

Lehm überzogenen Umfaſſungswänden und Decken
hergeſtellt werden ſo muß der Fußboden gepflaſtert
oder mit 5 Neuzoll ſtarkem r oder Gyps
guß auf Lehm oder Sandunterlage belegt ſein.

2) die Thüren oder Fenſter (Luken) von Eiſen oder mit
Blech beſchlagen ſein,

3) die aus der Decke oder durch die Wände angelegten
zu und abführenden Rauchröhren von Stein oder
Eiſen ſein und Eiſenthüren haben,

4) die Luftzuführungsröhren am Fußboden von Dach-
ziegeln oder Lehm ſein.

Rauchfanghölzer.
F. 33. Rauchfanghölzer ſollen in ſenkrechter Rich

tung 1 Meter und in wagerechter Richtung 30 Neuzoll
über dem Heerde angelegt und in dem Winkel, oder,
wenn fie über 4 Meter freiliegen, mit maſſiven Pfeilern
unterſtützt oder an der Decke mittelſt eiſerner Stangen
aufgehangen werden.

Die in geringerer Entfernung etwa ſchon vorhan
denen Rauchfanghölzer müſſen mit Blech bekleidet oder
abgeputzt werden.

RNäucherſtangen.
F. 34. Räucherſtangen dürfen nicht durch die

Wände des Schornſteins hindurchgehen und müſſen min-
deftens 4 Meter vom Heerde entfernt ſein.

Bedachungen.
F. 35. Unter feuerſicheren Bedachungen ſind zu

verſtehen 1) Ziegeldächer ohne Strohunter oder Zwiſchen
lage, 2) Schieferdächer 3) Metalldächer, 4) Dächer von
feuerſicherer Dachpappe oder Dachfilz.

F. 86. Bei Reubauten ſind überall feuerſichere
Bedachungen änzuwenden. Ebenſo müſſen bei Haupt
reparaturen, zu denen auch die gänzliche Erneuerung eines
nicht feuerſicheren Daches oder die Umdeckung oder Re
paratur von der Dachfläche in einem Jahre gehört, die vor
handenen nicht feuerſicheren Bedachungen in feuerſichere umge

wandelt werden.
Sofern beſondere Umſtände dies rechtfertigen, ſoll die

Bedachung mit Stroh oder Rohr jedoch ausnahmsweiſe
von dem Landrath geſtattet werden dürfen, indeß müſſen
Gebäude mit nicht feuerſicherer Bedachung mindeſtens
50 Meter von anderen Gebäuden entfernt ſein.

Bekleidung der Giebel.
F. 37. Die Anwendung von Stroh und Holz

und anderen leicht brennbaren Stoffen zur Bekleidung
der Giebel iſt im Allgemeinen nicht geſtattet und wo
dergleichen Bekleidungen noch vorhanden ſein follten, müſſen
diejenigen von Stroh binnen einem Jahre, diejenigen
von Holz binnen zehn Jahren, vom Tage der Publikation
dieſer Verordnung entfernt werden.

Ausnahmen davon dürfen jedoch in beſonderen Fällen
bei ſo iſolirter Lage, daß die Gefährdung anderer Gebäude
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bei Feuersbrunſt nicht zu beſorgen iſt, von dem Landrath
ausnahmsweiſe nachgegeben werden.

Dachfenſter und Dachluken.
g. 38. Dachfenſter und Dachluken find mit einem

ſicheren Verſchluſſe zu verſehen. Liegende Dachfenſter ſind
von Eiſen oder gleich feuerſicher und mit ſtarker Vergla
ſung herzuſtellen.

Treppen.
F. 39. Größere Gebäude, in denen viele Menſchen

wohnen z. B. Arbeiterkaſernen bei Zuckerfabriken 2c.,
feuergefährliche Gewerbe betrieben oder leicht feuerfangende
Gegenſtände aufbewahrt werden Getreideſcheunen, Vieh
ſtälle c. ſelbſtverſtändlich ausgenommen müſſen ent
weder eine maſſive ſteinerne oder eiſerne, von den innern
Räumen leicht zugängliche Treppe erhalten oder je nach
dem Umfange des Gebäudes mehrere von allen Punkten
leicht erreichbare von unten abgeputzte Treppen in ver
ſchiedenen Theilen des Gebäudes haben.

Seitenflügel von 15 Meter und mehr Länge ſind
in Betreff der Anlage von Treppen den Hauptgebäuden
gleich zu ſtellen, wenn erſtere zu demſelben Zwecke dienen
wie die Hauptgebäude.

Eine Treppe von mehr als 5 Stufen, die nicht von
beiden Seiten einen gegen das Herunterfallen ſchützenden
Abſchluß hat, muß mit einem Geländer verſehen werden.

Neu zu erbauende Tanzſäle müſſen mindeſtens 2
Ausgänge mit nach Außen aufſchlagenden Thüren und
falls dieſelben nicht im Erdgeſchoß liegen, mindeſtens 2
feuerſichere Treppen erhalten.

Thüren und Fenſter.
40. Gebäude, welche 30 Meter und darüber

in der Front haben, müſſen 2 Ausgänge ins Freie von
genügender Breite erhalten.

Windeluken und Fallthüren.
F. A. Windeluken, Fallthüren und Bodenluken

ſind mit einer mindeſtens 80 Neuzoll hohen Barrière zu
umgeben.

Geſimſe.
F. A2. Die Zwiſchenräume zwiſchen den Balken

und der Dachlage (Geſimſe) müſſen durch maſſive Zu
mauerung oder wenigſtens durch Bretterbekleidung ge
ſchloſſen werden doch ſollen bei Kornböden und Stallun-
gen c. Oeffnungen im Geſimſe Behufs des Luftzuges
geſtattet ſein.

Vorbauten auf die Straße.
A. Vorbauten und bauliche Anlagen jeder Art,

welche über die feftgeſetzte Fluchtlinie hervortreten, als
o Zäune, Mauern, Freitreppen, Kellerhälſe, Balken,

üngergruben dürfen nur mit Genehmigung der Orts-
polizeibehörde hergeſtellt werden. Wo ſolche bereits vor
handen, ſind dieſelben bei Hauptreparaturen oder baulichen
Veränderungen an den betreffenden Gebäuden auf Anwei
ſung der Ortspolizeibehörde zu entfernen reſp. ſo einzu
richten, daß ſie der Paſſage nicht hinderlich ſind.

Dachrinnen.
s. A. Hölzerne Dachrinnen und Abfallröhren find

verboten.
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Rinnen und Kloaken.

g. A5. Jn jedem Gehöfte iſt für eine zweckmäßige
Ableitung der ſich anſammelnden Gruben, Spül und
Tagegewäſſer Vorkehrung zu treffen.

Der Boden und die Mauern von Rinnen und Klo-
aken müſſen nach dem Ermeſſen der Ortspolizeibehörde
waſſerdicht aufgeführt werden.

Priveten.
F. A6. Die Abtritte ſind nicht nach der Straße

zu anzulegen dieſelben müſſen von etwanigen Brunnen
mindeſtens 4 Meter entfernt ſein und haben, wo nicht
Latrinen mit Fäſſern angewendet werden, Gruben von
ausreichender Tiefe zu erhalten.

Aſchgruben.
F. A7. Aſchgruben und andere Behälter zur Auf-

bewahrung der Aſche müſſen maſſiv ausgemanert und
feuerſicher überdeckt werden.

Blitzableiter.
F. AS8. Die Blitzableiter dürfen nicht auf die

Straße geleitet werden, auch ſind die Auffangeſtangen
und Leitungsdrähte durch Glas oder Porzellan vollſtän
dig zu iſoliren, ſowie gegen Annäherung unbefugter Per
ſonen durch ein Geländer oder einen Bretterkaſten ſicher
zu ſtellen.

Brunnen.
S. A. Jedes Grundſtück, welches mit einem Wohn

hauſe bebaut wird, ſoll in der Regel an geeigneter Stelle
einen Brunnen erhalten. Bei größeren, mit mehreren
Gebäuden beſetzten Grundſtücken, namentlich bei Errichtung
von Fabriken und Speichergebäuden iſt nach Bedürfniß
die Anlegung mehrerer Brunnen anzuordnen.

Die Ortspolizeibehörde hat bei Ertheilung des Bau
conſenſes nach näherer Prüfung hierüber zu befinden und
darf nur in dem Falle davon entbinden, wenn die An-
legung eines Brunnens durch die Bodenbeſchaffenheit
weſentlich erſchwert, oder durch einen hinreichenden, ſtets
zugänglichen Waſſervorrath in der Nähe entbehrlich iſt.

Jeder bereits vorhandene offene Brunnen muß mit
einer mindeſtens 80 Neuzoll hohen feſten Einfaſſung ver
ſehen werden.

Unterhaltung der Gebäude.
F. 50. Sämmtliche Gebäude, welche an Straßen

und öffentlichen Plätzen ſtehen, ſind von den Eigenthü-
mern ſtets in einem guten baulichen Stande zu erhalten.
Ueberall müſſen gänzlich baufällige Gebäude beſeitigt,
feuerpolizeiwidrige und ſonſtige Gefahr drohende Schäden
aber reparirt werden.

Einfriedigung der Plätze.
F. 5 I. Die an bebaute Straßen oder öffentliche Plätze

anſtoßenden unbebauten Grundſtücke müſſen, ſoweit es für
die öffentliche Ordnung und Sicherheit erforderlich be-
funden wird, auf Anordnung der Ortspolizeibehörde
nach den Straßen oder öffentlichen Plätzen zu eingefrie-
digt werden.

Windmühlen.
ſ. 52. Windmühlen dürfen nur in einer Entfer-

wegen und 200 Meter von fremden bewohnten Gebäuden
angelegt werden. Ausnahmen dürfen nach den örtlichen
Verhältniſſen durch die Regierung zugelaſſen werden.

Schmieden.
F. 58. Schmieden müſſen 10 Meter von den zu

nächſt gelegenen nicht maſſiv erbauten Häuſern entfernt
bleiben, ſofern in denſelben leicht brennbare Stoffe auf
bewahrt werden und die inneren Räume derſelben müſſen
maſſiv, d. h. mit ſteinernen Fußböden, ſteinernen Wänden
und gewölbten Decken verſehen werden. Ausnahmsweiſe
kann der Holzbau zugelaſſen werden in dieſem Falle
müſſen die Holztheile der Wände und Decken verblendet
oder mit Eifenblech beſchlagen werden. Eine Thürverbin-

dung zwiſchen Schmiederaum und Stallräumen iſt nicht
geſtattet, ebenſowenig die Anhäufung von brennbaren
Stoffen als Dünger 2c. vor den Thüren und Fenſtern
von Schmieden.

Backhäuſer und VBacköfen.
g. 54. Backhäuſer dürfen nur in einer Entfernung

von 10 Meter von den zunächſt gelegenen feuerſicher ge
deckten und in einer Entfernung von 15 Meter von den
zunächſt gelegenen nicht feuerſicher gedeckten Gebäuden auf
geführt werden.

Die Anlage von Backöfen im Jnnern von Wohn-
gebäuden iſt nur erlaubt, wenn der Raum, in welchem
die erſtern angelegt werden ſollen, von maſſiven Wänden
umſchloſſen und mit gerohrter und verputzter Decke ver
ſehen wird. Jm letzteren Falle muß aber die Entfernung
der Decke von der Oberkante des Ofenmauerwerks min
deſtens 95 Neuzoll betragen.

Wo ſich maſſive Wände bei alten Gebänuden nicht
herſtellen laſſen, kann die Errichtung von Backöfen aus
nahmsweiſe dann geſtattet werden, wenn das Gebäude
eine feuerſichere Bedachung hat, die Holzdecke gerohrt und
geputzt wird, und der Backofen ſelbſt 1 Meter von der
ſelben entfernt bleibt und mit einer 8 Neuzoll hohen
trockenen Sandſchicht bedeckt wird.

Die Feuerungsräume ſind ſtets maſſiv und gewölbt
anzulegen.

Ein freiſtehender Backofen ohne Gebäude darf auf
der Dorfſtraße nicht angelegt werden ein ſolcher muß
von allen maſſiven Gebäuden mindeſtens 10 Meter, von
nicht maſſiven aber mindeſtens 20 Meter ent-
fernt ſein, mit einem maſſiven Vorgelege, mit Schornſtein
und mit eiſenblechbeſchlagenen Thüren, ſowie Ziegelbe-
dachung verſehen werden.

Sicherheitsvorkehrungen beim Bau.
g. 6555. Während des Baues eines Gebäudes dür

fen Straßen und öffentliche Plätze nicht durch Baumate
rialien oder dergleichen verengt oder verunreinigt werden,
vielmehr ſind dieſe Gegenſtände bis zu ihrer Verwendung
in den Gehöften dergeſtalt aufzubewahren, daß eine Ge-
fährdung oder Beläſtigung des Publikums nicht ſtattfin-
den kann. Wo die Aufbewahrung auf den Höfen nicht
möglich iſt, hat der Bauherr die Ortspolizeibehörde reſp.
Ortsbehörde um Anweiſung eines geeigneten Aufbewah-

nung von mindeſtens 75 Meter von öffentlichen Wegen,
25 Meter von benachbarten Feldgrundſtücken und Privat

rungsortes zu erſuchen. Auch iſt bei jedem Bau, bei
welchem durch herabfallende Gegenſtände Jemand auf der
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Straße beſchädigt werden könnte, alſo beſonders bei Dach
reparaturen, das Publikum durch Abſperren des Platzes,
durch Umzäunung deſſelben oder ſonſt durch geeignete
Warnungszeichen nach Anordnung der Ortspolizeibehörde
zu ſchützen.

Wenn ſich aus Veranlaſſung eines Baues Materia
lien oder Verzäunungen u. ſ. w. auf der Straße befinden,
ſo müſſen dieſelben bei eintretender Dunkelheit vom Abend
bis zum Morgen durch eine oder mehrere Laternen er
leuchtet werden. Etwaige Gruben ſind ſorgfältig zu be-
decken oder zu umzäunen.

Das Abputzen der Gebäude.
F. 56. Das Abputzen und Anſtreichen der Gebäude

muß auf Gerüſten oder anderen gefahrloſen Vorrichtungen
erfolgen, ſobald eine Leiter von 6 Meter Länge nicht mehr
ausreicht.

Leitern, welche beim Abputzen der obern Stockwerke
benutzt werden, müſſen mit eiſernen Schuhen verſehen ſein.

Breite der Dorfſtraßen.
g. 57. Bei Anlegung neuer oder Verlängerung

vorhandener Dorfſtraßen iſt darauf zu halten, daß die
ſelben mindeſtens 12 Meter breit angelegt werden.

Bei Neubauten oder Wiedererrichtung ſchon vorhan-
dener Gebäude iſt mit dem Bau, ſoweit es die lokalen
Verhältniſſe irgend wie geſtatten, bis auf dieſe Entfernung
zurückzutreten.

Hofräume.
F. 58. Bei der Neuanlage von Gehöften, welche

mit Gebäuden von drei oder mehreren Seiten umnſchloſſen
ſind, iſt ein Hofraum von mindeſtens 10 Meter in der
Länge und Breite frei zu laſſen.

Eine Verengerung vorhandener Hofräume unter die
ſes Maaß iſt nicht ſtatthaft, und muß bei Neubauten,
ſoweit es der Raum geſtattet, darauf geſehen werden, daß
bisher kleinere Höfe mindeſtens dieſe Größe erhalten.

Die Ueberbauung der Haupteinfahrten zu den land

geſtattet, wenn ſolche in ganz maſſiven Gebäuden mit
wenigſtens Stein ſtarker Wölbung und verhältniß-
mäßig ſtarken Widerlagen erfolgt.

G. 59. Das Maaß der Entfernungen, in welchen
der Aufbau neuer Gebäude ſowohl im Verhältniſſe unter
einander als zu den ſchon vorhandenen Gebäuden zu ge-
fſtatten iſt, wird je nach der Verſchiedenheit der in einzel
nen Fällen obwaltenden Verhältniſſe dem pflichtmäßigen
Ermeſſen der Behörde, welche den Bauconſens zu erthei
len hat, überlaſſen.

III. Abſchnitt.

für jeden einzelnen Fall der Uebertretung in eine Geld
ſtrafe bis zu Zehn Thalern, an deren Stelle im Unver-
mögensfalle verhältnißmäßige Haft tritt, ſoforn nicht die här
teren Beſtimmungen der 88. 330., 367. Nr. 13., 14.,
15., 368. Nr. 3., 4., 369 Nr. 3. des Bundesſtrafgeſetz
buches zur Anwendung kommen.

Außerdem hat der Bauherr zu gewärtigen, daß jeder
vorſchriftswidrig ausgeführte Bau auf ſeine Koſten im
Wege der polizeilichen Execution beſeitigt wird, ſowie
auch die Polizeibehörde berechtigt iſt, jeden in Ausführung
begriffenen Bau, der gegen die Beſtimmungen der 88.
I—60. verſtößt, ſofort zu unterſagen.

IV. Abſchnitt.

Allgemeine Beſtimmungen.
F. 61. Alle dieſer Verordnung entgegen ſtehenden

unſererſeits erlaſſene Verfügungen und Amtsblattsverord
nungen ſind hierdurch aufgehoben dagegen bleihen noch
fernerhin neben dieſer Baupolizeiordnung in Kraft:

1) die von uns rückſichtlich des Aufbaues von Gebäuden,
welche an Chauſſeen gebaut werden ſollen, erlaſſenen
Beſtimmungen in der Amtsblattsverordnung vom 17.
December 1872 Amtsbl. pro 1872 S. 296.),

2) die Vorſchriften wegen Anlegung von Gebäuden in
der Nähe der Eiſenbahnen. Amtsblattsverordnung
vom 15. Januar 1848 Amtsbl. pro 1848 S. 11.)
u. vom 8. April 1848 Amtsbl. pro 1848 S. 89.).

Sebſtverſtändlich werden durch dieſe Baupolizeiord-
nung nicht berührt die Beſtimmungen der Gewerbeord-
nung für den Norddeutſchen Bund vom 21. Juni 1869,
die Bekanntmachung des Reichskanzleramtes vom 29. Mai
1871, betreffend allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über
die Anlegung von Dampfkeſſeln (Reichsgeſetzblatt pro 1871
S. 122.) und die Beſtimmungen des Reichsgeſetzes vom
21. December 1871 (Reichsgeſetzblatt pro 1871 S. 459.),
betreffend die Beſchränkungen des Grundeigenthums in
der Umgebung von Feſtungen.

C. 62. Sovweit nicht nach der vorſtehenden Ver
ordnung etwaige Ausnahmen von den gegebenen Beſtim
mungen dem pflichtgemäßen Ermeſſen der Königlichen Land
räthe ausdrücklich überlaſſen ſind, unterliegen alle weiteren
Dispenſationen von den vorſtehenden baupolizeilichen Vor
ſchriften, zu denen beſondere Verhältniſſe etwa einen ge
rechtfertigten Anlaß bieten ſollten, der diesſeitigen ſpeciellen
Genehmigung.

g. 63. Allen Ortspolizeibehörden bleibt die Er
gänzung dieſer Baupolizeiordnung durch Erlaß baupolizei
licher Verordnungen auf Grund des S. 5. des GeſetzesLeitung des Baues und Pflichten

der Bauhandwerker.
F. 60. Bauherren und Bauhandwerker, welche den

Beſtimmungen der 88. 1-—60. zuwider handeln, verfallen

vom 14. März 1850 über die PolizeiVerwaltung nach
Maßgabe des örtlichen Bedürfniſſes vorbehalten.

Merſeburg, den 28. Januar 1873.
Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.

Druck von L. Jurk in Merſeburg.


	Merseburger Kreisblatt
	Jahr
	Monat
	Tag
	No. 20.
	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]
	Beilage zum 20. Stück des Merseburger Kreisblatts 1873.
	[Seite 5]
	[Seite 6]
	[Seite 1]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7







